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Betreff 
Änderung der Friedhofsgebührensatzung 

Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin beschließt die Änderungssatzung zur 
Änderung der Friedhofsgebührensatzung für die von der Landeshauptstadt Schwerin 
verwalteten Friedhöfe entsprechend Anlage 1 und 2. 
 
 
Begründung 
1. Sachverhalt / Problem  
 
Mit der Bildung der Schweriner Feuerbestattungs- und Dienstleistungs- GmbH, an der die 
Landeshauptstadt Schwerin die Mehrheit der Anteile hält, ist der Bereich Krematorium aus 
dem Aufgabenfeld des Eigenbetriebs herausgelöst und wird als wirtschaftlich und juristisch 
selbstständige Einrichtung weitergeführt. (siehe Vorlage 00424/2010) 
 
Da die Gesellschaft privatrechtliche Entgelte erhebt, müssen die betroffenen 
Gebührenpositionen ersatzlos aus der Friedhofsgebührensatzung gestrichen werden. 
Der Abschnitt C. Bestattungsgebühren, 2. Feuerbestattung wird aufgehoben. 
 
Der Abschnitt D. Gebühren für zusätzliche Leistungen, 1. Urnenversand wird aufgehoben. 
 
Alle weiteren Gebühren bleiben unverändert. 
Der Werkausschuss hat die vorliegende Änderung der Friedhofsgebührensatzung in seiner 
Sitzung am 27.05.2010 beraten 
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2. Notwendigkeit  
  
Da die Leistungen wegfallen, ist das Streichen der Positionen in der 
Friedhofsgebührensatzung notwendig. 
 
 
3. Alternativen  
  
keine 
 
 
4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien  
  
keine 
 
 
5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz  
  
keine 
 
 
6. Finanzielle Auswirkungen 
  
keine 
 
 
über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben / Einnahmen im Haushaltsjahr 
 
Mehrausgaben / Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle: keine 
 
Deckungsvorschlag 
 
Mehreinnahmen / Minderausgaben in der Haushaltsstelle: keine 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 Änderungssatzung 
Anlage 2 Synopse 
 
 
 
 
 
gez. i. V. Dr. Wolfram Friedersdorff 
1. Stellvertreter der Oberbürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 


